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 Beschlussvorlage des Kreistages  Nr. 22/2015 
 
 
Gegenstand der Vorlage 
 
Schulnetzplanfortschreibung für das Staatliche Gymnasium Ernestinum Gotha 
 
 
 
001 Die in der Anlage beigefügte Schulnetzplanfortschreibung für das Staatliche 

Gymnasium Ernestinum Gotha wird mit der unter 002 aufgezeigten Ergänzung 
beschlossen. 

 
002 Die Gründung der Außenstelle des Staatlichen Gymnasiums Ernestinum Gotha am 

Standort Bürgeraue 23 in Gotha (Myconiusschule) erfolgt zum 1. August 2016. 
   
 
 
 
 
 
Gießmann 
 
 
Beratungsfolge Datum der Sitzung 

 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 25.02.2015 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 29.04.2015 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 23.09.2015 
Kreisausschuss 28.09.2015 
Kreistag Gotha 30.09.2015 
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Begründung: 
 
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit Beschluss Nr. 55/2014 hat der Kreistag Gotha den Landrat aufgefordert, die 
Standortplanung für das Staatliche Gymnasium Ernestinum Gotha zu überarbeiten. 
Ziel sollte sein, in Abstimmung mit der Stadt Gotha die Errichtung einer Außenstelle am 
Standort Bürgeraue 23 in Gotha (Myconiusschule) zu prüfen. 
 

B. Lösung 
Im Entwurf der Schulnetzplanung der Stadt Gotha ist die Auflösung der Staatlichen 
Regelschule „Friedrich Myconius“ Gotha zum Ende des Schuljahres 2015/2016 
vorgesehen. Sollte die Stadt Gotha den Beschluss zur Auflösung fassen, soll das 
Gebäude der Myconiusschule zum 1. August 2016 an den Landkreis Gotha zur Nutzung 
als Außenstelle des Ernestinums übertragen werden. 
Die Abstimmungen mit der Schulkonferenz nach § 38 Abs. 3 Nr. 1 Thür. Schulgesetz hat 
stattgefunden. Zusätzlich ist ein Standpunkt des Staatlichen Schulamtes Westthüringen 
zum Vorhaben eingeholt worden und durch den Fachausschuss hat eine Anhörung zum 
Vorhaben mit Elternsprecher und Schulleiter stattgefunden. 
Alle Angehörten befürworten das Vorhaben zur Gründung einer Außenstelle. 
 

C. Alternativen 
Zur Umsetzung des Beschlusses Nr. 55/2014 des Kreistages Gotha gibt es keine 
Alternativen. 
 

D. Kosten 
 

1. Investitionskosten Ernestinum 
 

Standorte: Kosten ohne Nutzung 
Myconiusschule in € 

Kosten bei Nutzung mit 
Außenstelle Myconiusschule 

in € 

 
Ernestinum 

 
12.500.000 

 
9.500.000 

 
Myconiusschule 

 
- 

 
1.000.000 

   

  
12.500.000 

 
10.500.000 

 
2. Bewirtschaftungskosten  
 
Für die Nutzung der Myconiusschule fallen zusätzliche Bewirtschaftungskosten an. 
Höhe unbekannt. 
 

E. Zuständigkeit 
Kreistag Gotha 

 
 
 
Anlage 
Schulnetzplanfortschreibung für  
das Staatliche Gymnasium Ernestinum 
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Anlagen: 
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